
Für das Genehmigungsverfahren eines Windparks sind in Baden-Württemberg die 
Landratsämter zuständig. Hier würde das Landratsamt Enzkreis (LRA) über die 
Zulässigkeit eines Windparks entscheiden. Es werden zahlreiche Belange geprüft 
(Bundesimmissionsschutzgesetz, siehe Stand StEWK) und es können auch Auflagen 
erteilt werden.

So weit ist es in Königsbach-Stein aber noch lange nicht. Das LRA hat sich bei der 
Einwohnerversammlung dennoch vorgestellt und eine Auswahl der wichtigsten 
Belange präsentiert:
• Stabstelle Recht und Vergabe
• Naturschutzamt
• Forstamt
• Landwirtschaftsamt
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„Wir würden ein Windpark-Projekt sorgfältig prüfen. 
Nur wenn die gesetzlichen Grenzwerte, etwa für Schall, 
Schatten, oder Vorgaben für den Naturschutz 
eingehalten werden, erteilen wir eine Genehmigung.“ 

Elisa Weintraub, Landratsamt Enzkreis - Stabstelle Recht und Vergabe

https://rpk.baden-wuerttemberg.de/
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Infomarkt | Landratsamt Enzkreis: Stabstelle Recht und Vergabe
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Infomarkt | Landratsamt Enzkreis: Landwirtschaftsamt
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